
Austrittserklärung und Kündigung 
 
Hiermit erkläre ich meinen Austritt aus dem Kleingartenverein 705 „Brummerkaten“ von 1920 e.V.  
und kündige das Pachtverhältnis für die Parzelle          zum 31.12. des Jahres 20             mit 
sofortiger Wirkung. 
Ich bitte die Parzelle schätzen zu lassen. 
 
Mir ist bekannt, daß ich nicht berechtigt bin, ohne Einwilligung des Vorstandes die Parzelle 
einem anderen zu überlassen und die ermittelte Schätzsumme bei Abgabe der Parzelle nicht 
überschritten werden darf. 
        

Name:  
 
Straße:  
 
PLZ/Ort:  

 
Hamburg, den 
 
.................................................... 
Unterschrift 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
  Kleingartenverein 705 
„Brummerkaten“ von 1920 e.V.     Hamburg, den.............................. 
 
Betr.: Ihr Austritt aus dem Verein und Kündigung der Parzelle Nr.:  
 
 
Sehr geehrte/r Gartenfreund/in, 
Ihr Schreiben vom .............................. mit dem Sie Ihren Austritt aus unserem Verein und das mit 
Ihnen bestehende Pachtverhältnis für die Parzelle      kündigen, hat der Vorstand zur Kenntnis 
genommen und hiermit bestätigt. 
Die Schätzung der Parzelle wird unverzüglich veranlaßt. Der Termin der Schätzung wird Ihnen 
rechtzeitig bekanntgegeben. Sie werden gebeten, dann anwesend zu sein und den Schätzern den 
Zugang zum Laubeninneren zu ermöglichen. Wir machen Sie darauf aufmerksam, daß nach § 19 
unserer Satzung die Parzelle in einem, den Vorschriften entsprechenden Zustand an den Vorstand 
zu übergeben ist. Das bedeutet auch, daß alle nicht erlaubten Bauten bzw. Anpflanzungen, dieses 
gilt besonders für Tannen, vor Übergabe an einen Nachfolger, von Ihnen auf eigene Kosten zu 
beseitigen sind. Das gilt auch für alle Ihnen gehörenden beweglichen Gegenstände, z.B. 
Einrichtungsgegenstände in der Laube. 
Für diesbezügliche Fragen steht Ihnen der Vorstand gern zur Verfügung. 
Wir weisen auch nochmals darauf hin, daß nur der Vorstand über die Nachfolge entscheidet. 
Vorherige Preisabsprachen mit einem Bewerber sind nicht zulässig. Als Verhandlungsbasis dient 
einzig und allein der Schätzpreis. Bei eigenmächtiger Übergabe an einen Nachfolger wird der 
Vorstand diesen nicht als Mitglied aufnehmen. Somit besteht für diese Person auch kein 
Nutzungsrecht für die Parzelle. Die daraus entstehenden Konsequenzen gehen zu Ihren Lasten. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
______________________________ 
Kleingartenverein 705 „Brummerkaten“ von 1920 e.V. 


